ND - Arbeitslos, aber vollzeit arbeiten 

Bundessozialgericht sieht keine zeitliche Obergrenze für Ein-Euro-Jobs 
Von Ines Wallrodt 

Ein-Euro-Jobs können auch Vollzeitstellen sein, entschied das Bundessozialgericht am Dienstag. Darüber hinaus beschlossen die Richter, dass Hartz-IV-Betroffene unter Umständen Anspruch auf Bezahlung eines Lagerraums sowie auf Renovierung beim Einzug in eine neue Wohnung haben. 

Arbeitslose müssen einen sogenannten Ein-Euro-Job auch dann annehmen, wenn sie dabei 30 Stunden in der Woche arbeiten sollen. Das Bundessozialgericht in Kassel hat in einer Grundsatzentscheidung vom Dienstag abgelehnt, die Wochenstunden für derartige Arbeitsverhältnisse zeitlich zu begrenzen und damit ein Urteil des bayerischen Landessozialgerichts aufgehoben. 

Die Münchner Richter hatten es ebenso wie der klagende Ingenieur als unzumutbar angesehen, so lange für nur 1,50 Euro pro Stunde zu arbeiten. 30 Stunden kämen eher einer Vollzeitstelle denn einer Arbeitsgelegenheit nahe. Damit werde reguläre Arbeit gesetzwidrig verdrängt, argumentierten sie. Zudem bleibe unter diesen Bedingungen kaum noch Zeit, einen normalen Arbeitsplatz zu suchen. 

Die Bundesrichter teilten diese Sicht nicht. Arbeitsgelegenheiten müssen laut Sozialgesetzbuch »im öffentlichen Interesse« und »zusätzlich« sein. Bei diesen Kriterien spielt die Arbeitszeit für die Richter keine Rolle. Eine Konkurrenz könnte sich nur aus der Art, nicht aus der Zeit einer Beschäftigung ergeben. Eine Formulierung, aus der eine Begrenzung solcher Arbeitsverhältnisse abgeleitet werden könne, finde sich in den Gesetzen nicht. 

Geklagt hatte ein heute 58 Jahre alter Kunststoff-Ingenieur aus dem Raum Augsburg. Er war mehrere Jahre arbeitslos, bevor er im Auftrag der Gemeinde 30 Stunden pro Woche Bäumchen mit Windschutzfolie umwickeln sollte. Der Mann lehnte den quasi Vollzeit-Job für 1,50 Euro die Stunde als unzumutbar ab. Die Behörde kürzte daraufhin sein Arbeitslosengeld um 30 Prozent. Beim Sozialgericht scheiterte er zwar mit seiner Klage, die zweite Instanz stimmte zu. 

Die Bundesrichter begründen ihr Urteil mit der seit Einführung der Ein-Euro-Jobs umstrittenen Grundannahme, dass es sich hierbei um Eingliederungshilfen und Fördermaßnahmen handele – nicht aber um normale Arbeitsverhältnisse. Das Geld bekämen die Erwerbslosen nicht als Entschädigung für ihr Tun, sondern nur als Anreiz. Schließlich werde das Arbeitslosengeld II weiter gezahlt. 

Nach dem Kasseler Urteil soll im konkreten Fall das Bayerische Landessozialgericht noch prüfen, ob der Ingenieur vor der Leistungskürzung ausreichend über die Konsequenzen seiner Weigerung belehrt wurde (Az.: B 4 AS 60/07 R). 

In zwei weiteren Urteilen entschieden die obersten Sozialrichter zu Gunsten der Kläger. Demnach können Hartz-IV-Betroffene die Miete für einen Lagerraum erstattet bekommen. Eine Unterkunft umfasse nicht nur Wohnraum, sondern alles, was für ein menschenwürdiges Wohnen notwendig ist, so die Richter (Az.: B 4 AS 1/08 R). Darüber hinaus ist es grundsätzlich möglich, Renovierungskosten beim Einzug in eine neue Wohnung geltend zu machen. »Es gibt das Recht, die Bewohnbarkeit herzustellen und die Kosten dafür sind nicht zwangsläufig im Regelsatz enthalten«, hieß es in der Urteilsbegründung (Az.: B 4 AS 49/07 R). 

